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Verbinden von Aluminium-Stäben durch Verpressen in ALUXO-Traggerüstrahmen  

Dieser Bescheid ändert und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung Nr. Z-8.22-509 vom 27. April 2005, geändert und verlängert durch Bescheid vom 
3. Januar 2011. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
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über die Änderung und Verlängerung der 

Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 27. April 2005 
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Zu II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

 

Die Besonderen Bestimmungen werden wie folgt geändert: 

 

Der erste Absatz von Abschnitt 3.1 wird durch folgende Fassung ersetzt: 

 

 Für den Entwurf und die Bemessung von Traggerüsten, die unter Verwendung der 
Verpressverbindungen im ALUXO-Rahmen hergestellt werden, sind, soweit in diesem 
Bescheid nichts anderes bestimmt ist, die Technischen Baubestimmungen, insbesondere 
DIN EN 12812:2008-12 unter Berücksichtigung der "Anwendungsrichtlinie für Traggerüste 
nach DIN EN 12812"1, zu beachten. 

Andreas Schult  Beglaubigt 

Referatsleiter 

 
1
  "Anwendungsrichtlinie für Traggerüste nach DIN EN 12812":2009-08, veröffentlicht in den DIBt-Mitteilungen 

Heft 6/2009, Seite 227 - 230 
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